
basisqualifikation
§ 8 AnFöVO NRW, 40 UE

Haben Sie schon eine

Ein Schulungsangebot
für ehrenamtlich, beruflich und gewerblich tätige

Personen, die in einem Betreuungscafé oder in

der häuslichen Betreuung arbeiten möchten.

In Trägerschaft:

bilderstoeckchen – stock.adobe.com



Für wen ist diese Schulung?

Für wen ist diese Schulung?

Warum ist diese Schulung sinnvoll?

Die Schulung richtet sich an Interessierte, die

pflegebedürftige Menschen  und ihre Angehörigen

unterstützen möchten, z.B. durch:

Begleitung zu Terminen

Alltagsgestaltung

Einkaufshilfe
Unterstützung bei der Wohnungsreinigung

                wie Arzt/Ärztin, Behörden

                z.B. Besuch eines Stadtfests,
                Kaffee trinken, Spazieren gehen

Personen, die in einem
 

Angebot zur Unterstützung im Alltag
gemäß § 45a SGB XI und § 4-8 AnFöVO NRW

tätig werden wollen, benötigen diese Schulung.

Pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad

haben Anspruch auf einen monatlichen

Entlastungsbetrag von 125 Euro.
Qualifizierte (ambulante) Alltagsbegleiter:innen
können mit diesem Betrag bezahlt werden.



Aufbau der Schulung

Weitere Informationen

"Blended Learning Format" - ein Lernformat, 
das Online- und Präsenzunterricht miteinander

verbindet.

Zunächst werden Schulungsinhalte in 
Online-Modulen selbstständig erarbeitet,
in einem Zeitraum von ca. 5 Wochen.

Anschließend findet an drei Tagen

Präsenzunterricht statt.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die

Teilnehmer:innen ein Zertifikat zur

Basisqualifikation (40 Unterrichtseinheiten) für die

Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf in

der Häuslichkeit.
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